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Zitat von yestoerty

Aber nur, weil die Bezüge höher sind als das Elterngeld in ihrem Fall.Und es sollte
heißen man hat maximal 10 Monate danach. (Es sei denn man ist alleinerziehend.)

Genau, wenn das Elterngeld höher ist, dann gibt es nämlich das (zumindest aufstockend), aber
man darf eben keine Elternzeit schon haben in der Zeit, weil man sonst dne Anspruch auf den
AG-Zuschuss oder bei Beamten auf die kompletten Bezüge verliert.

1https://www.lehrerforen.de/thread/47978-elternzeit-vater-nrw/?postID=459965#post459965

https://www.lehrerforen.de/thread/47978-elternzeit-vater-nrw/?postID=459947#post459947
https://www.lehrerforen.de/thread/47978-elternzeit-vater-nrw/?postID=459965#post459965

